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Der VIa. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 8. Mai 2023 durch die Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Menges als 

Vorsitzende, die Richterin Möhring, die Richter Dr. Götz, Dr. Rensen und die 

Richterin Dr. Vogt-Beheim 

für Recht erkannt: 

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 24. Zivilsenats des 

Oberlandesgerichts Stuttgart vom 5. Juli 2022 im Kostenpunkt und 

insoweit aufgehoben, als die Klage betreffend eine deliktische 

Schädigung des Klägers durch das Inverkehrbringen des in seinen 

Klageanträgen näher bezeichneten Fahrzeugs abgewiesen worden 

ist. 

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung 

und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, 

an das Berufungsgericht zurückverwiesen. 

Von Rechts wegen 

 

Tatbestand: 

Der Kläger nimmt die Beklagte wegen der Verwendung unzulässiger Ab-

schalteinrichtungen in einem Kraftfahrzeug auf Schadensersatz in Anspruch. 

Der Kläger kaufte am 24. Oktober 2017 von der Beklagten einen von die-

ser hergestellten, gebrauchten Mercedes-Benz C 220 d, der mit einem Motor der 

Baureihe OM 651 ausgerüstet ist. Der Kläger finanzierte den Kaufpreis teilweise 

über ein Darlehen der Mercedes-Benz Bank AG. Die EG-Typgenehmigung 

wurde für die Schadstoffklasse Euro 6 erteilt. Die Abgasrückführung erfolgt unter 
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anderem temperaturgesteuert und wird beim Unterschreiten einer Schwellentem-

peratur reduziert. Weiter verfügt das Fahrzeug über eine Kühlmittel-Solltempera-

tur-Regelung (KSR), bei der die verzögerte Erwärmung des Motoröls zu niedri-

geren NOx-Emissionen führt. Das Fahrzeug ist nicht von einem Rückrufbescheid 

des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen 

betroffen. 

Der Kläger verlangt von der Beklagten im Wesentlichen, ihn im Wege des 

Schadensersatzes so zu stellen, als habe er weder den das Fahrzeug betreffen-

den Kaufvertrag noch den Darlehensvertrag abgeschlossen. Das Landgericht hat 

der Klage unter dem Gesichtspunkt einer sittenwidrigen vorsätzlichen Schädi-

gung überwiegend stattgegeben und die Beklagte verurteilt, dem Kläger 

14.942,31 € nebst Zinsen zu zahlen und ihn von Verbindlichkeiten aus dem Dar-

lehensvertrag in Höhe von 4.325,04 € freizustellen Zug um Zug gegen Übergabe 

des Fahrzeugs und Übertragung des dem Kläger gegenüber der Bank zustehen-

den Anwartschaftsrechts auf Übereignung des Fahrzeugs. Ferner hat das Land-

gericht den Annahmeverzug der Beklagten festgestellt, sie zur Freistellung des 

Klägers von vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten verurteilt und die teilweise 

Erledigung des Rechtsstreits festgestellt. 

Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage insge-

samt abgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision möchte 

der Kläger die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils erreichen. Im Ter-

min vor dem Senat hat der Kläger vor Beginn der mündlichen Verhandlung der 

Beklagten zur Hauptsache die Revision zurückgenommen, soweit er mit ihr zu-

nächst Ansprüche aus Kaufvertrag weiterverfolgt hat. 
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Entscheidungsgründe: 

A. 

Das angefochtene Urteil unterliegt aufgrund der beschränkten Zulassung 

durch das Berufungsgericht, der der nach Einreichung der Revisionsbegründung 

beschränkte Revisionsangriff (vgl. BGH, Urteil vom 25. Juli 2022  VIa ZR 

601/21, NJW 2022, 2752 Rn. 5 mwN) entspricht, der revisionsrechtlichen Nach-

prüfung insoweit, als das Berufungsgericht die auf eine deliktische Schädigung 

des Klägers durch das Inverkehrbringen des Fahrzeugs gestützten Klageanträge 

abgewiesen hat. 

Der Kläger hat seine Ansprüche in erster Instanz  so aus dem Aufbau der 

Klageschrift erkennbar und prozessual erforderlich (vgl. BGH, Urteil vom 29. Ja-

nuar 2019  VI ZR 481/17, NJW 2019, 1669 Rn. 7 ff.)  in erster Linie auf eine 

deliktische Schädigung und hilfsweise auf Kaufrecht gestützt. Das Landgericht 

hat dem deliktsrechtlich begründeten Antrag teilweise entsprochen und über den 

kaufrechtlich gerechtfertigten Hilfsantrag nicht entschieden. Auf die Berufung nur 

der Beklagten hat das Berufungsgericht sowohl einen Anspruch aus unerlaubter 

Handlung als auch einen  bei ihm angefallenen (vgl. BGH, Urteil vom 20. Sep-

tember 2004  II ZR 264/02, NJW-RR 2005, 220 f.)  Anspruch aus Kaufrecht ab-

gewiesen. 

Das Berufungsgericht, das kaufvertragliche Ansprüche an ihrer Verjäh-

rung hat scheitern lassen, hat in den Gründen des Berufungsurteils ausgeführt, 

die Revision sei zur Klärung der "rechtlichen Anforderungen, die an ein Schutz-

gesetz im Sinn von § 823 Abs. 2 BGB zu stellen" seien, "speziell für den Fall" der 

EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung zuzulassen. Da diese Frage für kaufver-

tragliche Ansprüche keine Bedeutung hat, hat das Berufungsgericht diesen 

(Hilfs-)Klagegrund von der Zulassung der Revision ausgenommen. Die Eingren-
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zung der Rechtsmittelzulassung kann sich bei  wie hier  uneingeschränkter Zu-

lassung im Tenor auch aus den Entscheidungsgründen des Berufungsurteils er-

geben. Dies kann der Fall sein, wenn die Zulassung nur wegen einer bestimmten 

Rechtsfrage ausgesprochen wird. Bezieht sich die Rechtsfrage, zu deren Klärung 

das Berufungsgericht die Revision zugelassen hat, auf einen abtrennbaren Teil 

des Streitstoffs, ist die Entscheidung grundsätzlich so auszulegen, dass die Re-

vision lediglich beschränkt auf diesen Teil des Streitgegenstands zugelassen 

worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 13. August 2020  III ZR 148/19, WM 2020, 1862 

Rn. 13). 

Die Beschränkung der Zulassung auf den deliktsrechtlich gerechtfertigten 

Hauptantrag ist auch wirksam. Zwar ist eine Beschränkung der Zulassung auf 

andere Rechtsfragen, Anspruchselemente oder einzelne von mehreren An-

spruchsgrundlagen nicht zulässig (vgl. BGH, Urteil vom 13. August 2020  III ZR 

148/19, WM 2020, 1862 Rn. 13). Die vom Kläger vorrangig auf das Inverkehr-

bringen des Fahrzeugs und hilfsweise auf den gewährleistungsrechtlich gerecht-

fertigten Rücktritt vom Kaufvertrag gestützten Ansprüche betreffen aber unter-

schiedliche Streitgegenstände und stehen nicht lediglich in Anspruchsgrundla-

genkonkurrenz. Die Einheitlichkeit des Klageziels genügt nicht, um einen einheit-

lichen Streitgegenstand anzunehmen. Eine Mehrheit von Streitgegenständen 

liegt vielmehr vor, wenn die materiell-rechtliche Regelung die zusammentreffen-

den Ansprüche durch eine Verselbständigung der einzelnen Lebensvorgänge er-

kennbar unterschiedlich ausgestaltet (BGH, Urteil vom 24. April 2023  VIa ZR 

1517/22, juris Rn. 6, zur Veröffentlichung bestimmt in BGHZ). 

Das ist hier der Fall. Das mit einer deliktischen Schädigung begründete 

Begehren auf Schadensersatz wegen des Inverkehrbringens des Fahrzeugs ist 

mit einem auf die Rückabwicklung infolge des Rücktritts vom Kaufvertrag gestütz-

ten Begehren nicht identisch (näher BGH, Urteil vom 24. April 2023  VIa ZR 

1517/22, juris Rn. 7; Beschluss vom 26. Januar 2021  VIII ZR 357/20, juris 
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Rn. 10 f.). Die Staffelung von Haupt- und Hilfsantrag ist für das weitere Verfahren 

nur insoweit von Relevanz, als im Falle des Erfolgs des Klägers mit dem Haupt-

antrag auszusprechen wäre, dass die Abweisung des Hilfsantrags gegenstands-

los ist (vgl. BGH, Beschluss vom 13. September 2016  VII ZR 17/14, NJW 2017, 

1180 Rn. 15). 

Anders liegt es mit Blick auf die Rechtfertigung des Klageziels aus Delikt 

mit dem Hauptantrag, innerhalb dessen die Zulassung nicht beschränkt ist und 

nicht beschränkt werden konnte. Soweit die vom Berufungsgericht in den Blick 

genommene Schutzgesetzqualität der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung 

Relevanz allein für Ansprüche aus § 823 Abs. 2 BGB hat, fehlt es entgegen der 

Auffassung der Revisionserwiderung an der erforderlichen Selbständigkeit des 

von der Zulassungsbeschränkung erfassten Teils des Streitstoffs (vgl. BGH, Ur-

teil vom 15. März 2017  VIII ZR 295/15, NJW 2017, 2679 Rn. 14; Urteil vom 

19. September 2018  VIII ZR 261/17, WuM 2018, 758 Rn. 17). Zu etwaigen An-

sprüchen aus §§ 826, 31 BGB bestünde Anspruchsgrundlagenkonkurrenz, nicht 

Anspruchskonkurrenz (BGH, Urteil vom 13. Juni 2022  VIa ZR 680/21, NJW-RR 

2022, 1251 Rn. 26). 

Die Zulassung der Revision hinsichtlich deliktischer Ansprüche erfasst ne-

ben dem mit dem Klageantrag zu 1 geltend gemachten Schadensersatzanspruch 

als vom Hauptleistungsanspruch abhängige Ansprüche auch die mit dem Klage-

antrag zu 2 begehrte Feststellung des Annahmeverzugs der Beklagten, den mit 

dem Klageantrag zu 3 geltend gemachten Anspruch auf Erstattung der vorge-

richtlichen Rechtsverfolgungskosten und die mit dem Klageantrag zu 4 begehrte 

Feststellung der teilweisen Erledigung des Rechtsstreits (vgl. BGH, Urteil vom 

2. Februar 2021  VI ZR 449/20, NJW-RR 2021, 316 Rn. 6; Urteil vom 29. Juni 

2021  VI ZR 130/20, WM 2021, 1560 Rn. 14; Urteil vom 8. Juli 2021 - I ZR 

248/19, NJW 2022, 52 Rn. 16). 
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B. 

Die Revision hat Erfolg. 

 

I. 

Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung (OLG Stuttgart, Urteil vom 

5. Juli 2022  24 U 314/21, juris) im Wesentlichen wie folgt begründet: 

Ein Anspruch aus §§ 826, 31 BGB scheide aus. Der Kläger habe die 

Voraussetzungen für eine sittenwidrige vorsätzliche Schädigung  das Vorliegen 

einer unzulässigen Abschalteinrichtung unterstellt  nicht schlüssig behauptet, 

weil er mangels tatsächlicher Anhaltspunkte in nicht zu berücksichtigender Weise 

ins Blaue hinein zu einem vorsätzlichen Verhalten von Repräsentanten der Be-

klagten vortrage. Aus diesem Grund werde weder eine sekundäre Darlegungs-

last der Beklagten ausgelöst noch sei eine Beweisaufnahme erforderlich. 

Für einen Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 StGB 

fehle es ebenfalls an einem zu berücksichtigenden Vortrag zu einer vorsätzlichen 

Begehungsweise. Eine Haftung der Beklagten aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbin-

dung mit §§ 6, 27 EG-FGV oder Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

oder der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 692/2008 scheitere bereits daran, 

dass diese Normen keine Schutzgesetze seien. Die Richtlinie 2007/46/EG 

scheide mangels unmittelbarer Geltung als Schutzgesetz aus. 
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II. 

Diese Erwägungen halten der Überprüfung im Revisionsverfahren nicht in 

allen Punkten stand. 

1. Allerdings begegnet es auf der Grundlage der getroffenen Feststellun-

gen keinen revisionsrechtlichen Zweifeln, dass das Berufungsgericht eine Haf-

tung der Beklagten gemäß §§ 826, 31 BGB und gemäß § 823 Abs. 2 BGB in 

Verbindung mit § 263 StGB mangels vorsätzlichen (und sittenwidrigen) Verhal-

tens verneint hat, weil es entsprechende Anhaltspunkte für das Vorstellungsbild 

der für die Beklagte handelnden Personen nicht feststellen konnte. Hieran ist das 

Revisionsgericht gemäß § 559 Abs. 2 ZPO in Ermangelung eines zulässigen und 

begründeten Revisionsangriffs gebunden. Die Revision zeigt nicht auf, dass dem 

Berufungsgericht bei der Würdigung der von ihm festgestellten Tatsachen und 

des von ihm als zutreffend unterstellten Sachvortrags des Klägers ein Rechtsfeh-

ler unterlaufen wäre (vgl. zur eingeschränkten revisionsgerichtlichen Prüfung 

BGH, Urteil vom 25. November 2021  VII ZR 257/20, WM 2022, 87 Rn. 32 

mwN). Sie legt auch nicht dar, dass das Berufungsgericht relevanten Sachvortrag 

oder Beweisantritte des darlegungs- und beweisbelasteten Klägers (vgl. BGH, 

Urteil vom 13. Juli 2021  VI ZR 128/20, VersR 2021, 1252 Rn. 14; Beschluss 

vom 19. Januar 2021  VI ZR 433/19, NJW 2021, 921 Rn. 19; Beschluss vom 

9. März 2021  VI ZR 889/20, NJW 2021, 1814 Rn. 29; Beschluss vom 14. März 

2022  VIa ZR 51/21, juris Rn. 21) übergangen hätte. 

a) Da das Berufungsgericht die Unzulässigkeit von im Fahrzeug des Klä-

gers vorhandenen emissionsbeeinflussenden Einrichtungen unterstellt hat, ge-

hen die Rügen der Revision, an der Unzulässigkeit der Abschalteinrichtungen 

bestünden keine begründeten Zweifel und diese hätten sich bei einer gebotenen 

Beweisaufnahme bestätigt, ins Leere. 
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b) Unbegründet ist die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe die 

KSR ohne Einholung des vom Kläger angebotenen Sachverständigengutachtens 

bewertet und nicht hinreichend aufgeklärt, wie nahe die KSR den Prüfstandsbe-

dingungen des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) entspreche. Das Beru-

fungsgericht hat die Unzulässigkeit der KSR unterstellt, daraus aber nicht die vom 

Kläger gewünschten Schlüsse gezogen. Es hat festgestellt, dass der Kläger nicht 

vortrage, dass die Bedatung der KSR derart spezifisch auf den NEFZ abgestimmt 

sei, dass der Schluss auf eine gezielte Prüfstandserkennung mit dem Ziel des 

vorsätzlichen Erschleichens der EG-Typgenehmigung möglich wäre. Eine wei-

tergehende Ermittlung des Sachverhalts durch das Berufungsgericht war bei die-

ser Sachlage nicht veranlasst (vgl. BGH, Beschluss vom 30. Mai 2022  VIa ZR 

51/21, juris Rn. 5). 

c) Soweit die Revision aus der Zurverfügungstellung freiwilliger Software-

Updates auf das Vorliegen unzulässiger Abschalteinrichtungen schließen 

möchte, setzt sie lediglich ihre eigene Würdigung an die Stelle der gegenteiligen 

Würdigung des Berufungsgerichts, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen (vgl. 

auch BGH, Urteil vom 26. April 2022  VI ZR 435/20, VersR 2022, 1122 Rn. 15). 

d) Die Vernehmung des früheren Vorstandsvorsitzenden der Beklagten als 

Zeuge war nicht veranlasst. Dass der Kläger beachtlich vorgetragen hätte, der 

Vorstand der Beklagten habe Kenntnis von der Verwendung unzulässiger Ab-

schalteinrichtungen gehabt, zeigt die Revision nicht auf. Die von der Revision in 

Bezug genommene Stelle aus der Klageschrift beschränkt sich auf die schlichte 

Behauptung, der Vorstand der Beklagten sei "in die entsprechenden Vorgänge 

eingeweiht" gewesen. Der als übergangen gerügte Vortrag geht über eine sub-

stanzlose und damit unbeachtliche Behauptung nicht hinaus, die einem Beweis 

nicht zugänglich ist (vgl. BGH, Beschluss vom 15. September 2021  VII ZR 

101/21, juris Rn. 18). 
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e) Zu Unrecht rügt die Revision, dass das Berufungsgericht die Vorlage 

der Anträge und Bescheide im Typgenehmigungsverfahren hätte anordnen müs-

sen, um der Behauptung des Klägers nachzugehen, die Beklagte habe keine 

vollständigen Angaben zur Wirkungsweise des Thermofensters gemacht. Eine 

Anordnung gemäß § 142 Abs. 1 ZPO war nicht veranlasst, da das Berufungsge-

richt die unterbliebene Offenlegung des Thermofensters oder dessen genauer 

Wirkungsweise gegenüber dem KBA unterstellt hat. 

f) Auch im Übrigen erachtet der Senat die von der Revision erhobenen 

Rügen von Verfahrensmängeln nicht für durchgreifend (§ 564 Satz 1 ZPO). 

2. Die Begründung, mit der das Berufungsgericht eine Haftung der Beklag-

ten nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 6 Abs. 1, § 27 Abs. 1 EG-FGV 

ausgeschlossen hat, ist nach den vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 26. Juni 

2023 geklärten und näher erläuterten Grundsätzen nicht frei von Rechtsfehlern. 

Zwar hat das Berufungsgericht danach rechtsfehlerfrei einen auf diese Vorschrif-

ten gestützten Anspruch auf Gewährung "großen" Schadensersatzes abgelehnt. 

Es hat allerdings übersehen, dass dem Kläger ein Anspruch auf Ersatz des Dif-

ferenzschadens zustehen kann, zu dem es  von seinem Rechtsstandpunkt aus 

konsequent  nähere Feststellungen nicht getroffen hat (BGH, Urteil vom 26. Juni 

2023  VIa ZR 335/21 unter II.2.a und b, zur Veröffentlichung bestimmt in BGHZ). 

Das Berufungsgericht hätte die Klage bei richtiger rechtlicher Bewertung 

nicht auf die Berufung der Beklagten abweisen dürfen, ohne dem Kläger Gele-

genheit zu geben, den von ihm geltend gemachten Schaden im Sinne des Diffe-

renzschadens zu berechnen. Denn dem vom Kläger in erster Linie auf §§ 826, 

31 BGB gestützten "großen" Schadensersatz einerseits und einem Differenz-

schaden nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 6 Abs. 1, § 27 Abs. 1  

EG-FGV andererseits liegen lediglich unterschiedliche Methoden der Schadens-

berechnung zugrunde, die im Kern an die Vertrauensinvestition des Käufers bei 
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Abschluss des Kaufvertrags anknüpfen (BGH, Urteil vom 26. Juni 2023  VIa ZR 

335/21 unter II.2.d).  

Die Stellung eines an die Geltendmachung des Differenzschadens ange-

passten, unbeschränkten Zahlungsantrags ohne Zug-um-Zug-Vorbehalt ist dem 

Kläger möglich. Zwar ist dem Kläger mit Verfügung des Vorsitzenden eine Frist 

zur Erwiderung auf die Berufungsbegründung gesetzt worden und sollte diese 

Frist "ab Zustellung dieser Verfügung" laufen. Der Vorsitzende hat die Zustellung 

der Verfügung aber nicht angeordnet (vgl. BGH, Urteil vom 16. Oktober 1956 

 VI ZR 174/55, NJW 1956, 1878, 1879). Der Akte lässt sich zudem weder die 

Übermittlung einer beglaubigten Abschrift der Verfügung (vgl. BGH, Urteil vom 

3. Juli 2018  XI ZR 572/16, WM 2018, 1599 Rn. 19) als beglaubigte elektroni-

sche Abschrift gemäß § 169 Abs. 4 ZPO noch die Übermittlung einer einfachen 

Abschrift an das besondere elektronische Anwaltspostfach des Prozessbevoll-

mächtigten des Klägers in zweiter Instanz gemäß § 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO in der 

bis zum 31. Juli 2022 geltenden Fassung (vgl. BGH, Urteil vom 11. Februar 2022 

 V ZR 15/21, NJW 2022, 1816 Rn. 26) entnehmen. Vielmehr hat die Geschäfts-

stelle des Berufungsgerichts lediglich eine "formlos[e]" Übermittlung der "Verfü-

gung" in den Akten dokumentiert und der Prozessbevollmächtigte des Klägers in 

zweiter Instanz nur den Erhalt eines "elektronische[n] Dokument[s]" bestätigt. Der 

Übermittlungsweg lässt sich anhand der Akte nicht nachvollziehen. Auch dann, 

wenn der Übergang vom "großen" Schadensersatz zum Ersatz des Differenz-

schadens unter Aufgabe des Zug-um-Zug-Vorbehalts eine Anschlussberufung 

voraussetzte, könnte die Frist des § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO noch gewahrt wer-

den.  
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III. 

Das Berufungsurteil ist gemäß § 562 Abs. 1 ZPO in dem aus der Entschei-

dungsformel ersichtlichen Umfang aufzuheben, weil es sich insoweit auch nicht 

aus anderen Gründen als richtig erweist (§ 561 ZPO). Das Berufungsgericht hat 

das Vorliegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung nur unterstellt und auch 

sonst keine Feststellungen getroffen, die eine deliktische Haftung der Beklagten 

wegen eines zumindest fahrlässigen Verhaltens ausschlössen. Der Senat kann 

daher nicht in der Sache selbst entscheiden, § 563 Abs. 3 ZPO, sondern verweist 

die Sache im Umfang der Aufhebung zur neuen Verhandlung und Entscheidung 

an das Berufungsgericht zurück, § 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO. 

Für das weitere Verfahren wird das Berufungsgericht hinsichtlich der Ak-

tivlegitimation des Klägers das Urteil des Senats vom 24. April 2023 (VIa ZR 

1517/22, juris) und insbesondere bei der Prüfung einer Haftung der Beklagten 

nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 6 Abs. 1, § 27 Abs. 1 EG-FGV sowie 
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hinsichtlich der von der Beklagten eingewandten Tatbestandswirkung einer EG-

Typgenehmigung die näheren Maßgaben des Urteils des Senats vom 26. Juni 

2023 (VIa ZR 335/21 unter II.1 und IV) zu beachten haben. Sollte das Berufungs-

gericht nach der Zurückverweisung andere Tatsachen feststellen, aufgrund derer 

eine Haftung der Beklagten auch nach §§ 826, 31 BGB in Betracht käme, wäre 

es im Übrigen an einer Würdigung des Prozessstoffs unter diesem Gesichtspunkt 

nicht nach § 563 Abs. 2 ZPO gehindert (vgl. BGH, Urteil vom 1. Juni 2017  IX ZR 

204/15, NJW-RR 2017, 1020 Rn. 11).  

 

Menges  Möhring  Götz 

 Rensen  Vogt-Beheim 

 

Vorinstanzen: 
LG Stuttgart, Entscheidung vom 17.12.2021 - 29 O 286/21 -  
OLG Stuttgart, Entscheidung vom 05.07.2022 - 24 U 314/21 -  


